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§91
Beschwerde gegen Maßnahmen 

der Untersuchungsorgane und des Staatsanwalts
(1) Beschuldigte, Verteidiger, Zeugen, Sachverstän

dige, Geschädigte und andere Personen haben das 
Recht, gegen jede sie betreffende Maßnahme der 
Untersuchungsorgane Beschwerde beim Staatsanwalt 
einzulegen. Zuständig für die Bearbeitung der Be
schwerde ist der Staatsanwalt, der die Aufsicht über 
die Untersuchungen führt. Uber Beschwerden gegen 
Maßnahmen des Staatsanwalts entscheidet der über
geordnete Staateanwalt.

(2) Der Staatsanwalt hat über die Beschwerde inner
halb von fünf Tagen zu entscheiden, das Ergebnis 
aktenkundig zu machen und dem Beschwerdeführer 
mitzuteilen. Wird der Beschwerde stattgegeben, hat 
der Staatsanwalt eine entsprechende Weisung zu ertei
len.

(3) Durch die Beschwerde wird der Gang der Unter
suchung nicht aufgehalten. Die Durchführung der 
Maßnahme kann ausgesetzt werden.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
Einleitung des Ermittlungsverfahrens

§92
Anlässe zur Prüfung

Anlässe zur Prüfung der Einleitung eines Ermitt
lungsverfahrens können sein:
1. eigene Feststellungen der Untersuchungsorgane;
2. Aufträge des Staatsanwalts;
3. Anzeigen und Mitteilungen von Staats- und Wirt

schaftsorganen;
4. Anzeigen und Mitteilungen der Arbeiter-und- 

Bauern-Inspektion;
5. Anzeigen und Mitteilungen gesellschaftlicher Or

ganisationen und Einrichtungen;
6. Anzeigen und Mitteilungen von Bürgern;
7. Selbstbezichtigungen;
8. Tod unter verdächtigen Umständen.

§93
Anzeigen und Mitteilungen

(1) Anzeigen und Mitteilungen können mündlich oder 
schriftlich erstattet werden. Über die mündliche An
zeige oder Mitteilung ist ein Protokoll aufzunehmen. 
Das Protokoll ist von dem Anzeigenden oder Mittei
lenden zu unterschreiben. Bei Straftaten, die auf An
trag des Geschädigten zu verfolgen sind, ist der Ge
schädigte über die Notwendigkeit der Antragstellung 
zu belehren.

(2) Der durch die Straftat Geschädigte ist auf die 
Möglichkeit der Geltendmachung eines Schadensersatz
anspruches und auf seine Rechte gemäß § 17 im Straf
verfahren hinzuweisen.

§ 94
Tod unter verdächtigen Umständen

Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß jemand 
eines nicht natürlichen Todes gestorben oder die Todes
art nicht aufgeklärt ist oder wird die Leiche eines 
Unbekannten gefunden, hat das Untersuchungsorgan 
dies dem Staatsanwalt unverzüglich mitzuteilen. Die 
Bestattung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des 
Staatsanwalts zulässig, wobei eine Feuerbestattung

ausdrücklich zu genehmigen ist. Vor Erteilung der Zu
stimmung soll ein staatlich angestellter Arzt die Todes
ursache ermitteln.

§95
Prüfung von Anzeigen und Mitteilungen

(1) Der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane 
sind verpflichtet, jede Anzeige oder Mitteilung ent
gegenzunehmen und zu überprüfen, ob der Verdacht 
einer Straftat besteht. Im Ergebnis der Prüfung ist 
darüber hinaus zu entscheiden, ob

1. von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
abzusehen,

2. die Sache an ein gesellschaftliches Organ der 
Rechtspflege zu übergeben,

3. ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist.
(2) Zu diesem Zweck sind die notwendigen Prüfungs

handlungen vorzunehmen. Der Verdächtige kann be
fragt und, wenn es zu diesem Zwecke unumgänglich 
ist, zugeführt werden. Eine Vernehmung als Beschul
digter sowie die Vornahme prozessualer Zwangsmaß
nahmen sind unzulässig.

(3) Die Fristen für die Prüfung der Anzeige oder 
Mitteilung legt der Generalstaatsanwalt fest.

§96
Absehen von der Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens

(1) Wird bei der Prüfung der Anzeige oder Mittei
lung festgestellt, daß sich der Verdacht einer Straftat 
nicht bestätigt oder es an den gesetzlichen Vorausset
zungen der Strafverfolgung fehlt, ist von der Einlei
tung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen.

(2) Dem Anzeigenden und dem Geschädigten ist ein 
begründeter Bescheid zu erteilen; die Mitteilung kann 
auch in einer persönlichen Aussprache erfolgen. Münd
liche Mitteilungen sind aktenkundig zu machen. Der 
Anzeigende und der Geschädigte sind auf das Recht 
der Beschwerde gemäß § 91 hinzuweisen.

§97
Übergabe an die gesellschaftlichen Organe 

der Rechtspflege
Wird bereits bei der Prüfung der Anzeige oder Mit

teilung festgestellt, daß die Voraussetzungen für die 
Übergabe der Sache an ein gesellschaftliches Organ der 
Rechtspflege (§ 58) vorliegen, ist die Sache an dieses zu 
übergeben (§ 59) und kein Ermittlungsverfahren einzu
leiten. Der Staatsanwalt ist davon zu unterrichten.

§98
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens

(1) Ergibt die Prüfung der Anzeige oder Mitteilung, 
daß der Verdacht einer Straftat besteht und liegen die 
gesetzlichen Voraussetzungen der Strafverfolgung vor, 
ordnet der Staatsanwalt oder das Untersuchungs
organ durch schriftliche, begründete Verfügung die Ein
leitung eines gegen Bekannt oder Unbekannt gerichte
ten Ermittlungsverfahrens an.

(2) Die Untersuchungsorgane sind verpflichtet, die 
von ihnen eingeleiteten Ermittlungsverfahren unver
züglich dem Staatsanwalt zur Kenntnis zu bringen.

§ 99
Weitere Aufklärungspflichtcn

Die Untersuchungsorgane haben auch mit Strafe be
drohte Handlungen strafunmündiger oder zurechnungs-


